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 EINSCHREIBEN 

Dokumentennachreichung in Sachen VB 180/2008 vom 20.6.08 

Brunnen, 1. Juli 2008 

r Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Fristgerecht reiche ich in oben genannter Beschwerdesache noch folgende Akten nach: 
- mein Schreiben vom 17. Mai 2008 an Herrn Patrick Schertenleib, Abt. Soziales, Ingenbohl, 

Beleg 15 
- Datenblatt Novamatic WA 1268.3 aqua-stop (von der FUST Filiale Mythen-Center, Ibach), 

Beleg 16 
- Schreiben Schertenleib vom 20. Mai 2008. Dazu folgendes: Herr Schertenleib behauptet, er 

habe vergeblich versucht, mich telefonisch zu erreichen. Daran habe ich berechtigte 
Zweifel, da eingehende Anrufe bei mir auf dem Natel aufgezeichnet werden! Es wurde 
jedoch weder ein eingegangener Anruf von Herrn Schertenleib bei mir aufzeichnet noch 
erhielt ich eine Nachricht auf die Combox! Beleg 17 
Um Gewissheit über diese Frage zu bekommen, musste bei der Swisscom ein Ausdruck 
betr. der vom Telefonapparat von Herrn Schertenleib ausgegangenen Anrufe verlangt 
werden. (Wobei vorliegend mangels praktischer Bedeutung kaum angezeigt.) 

(^ Wichtig: DerFb Ingenbohl wurden (wie aus den eingereichten Unterlagen hervorgeht) sämtliche entschei
dungsrelevanten Angaben gegeben. 

- mein Schreiben vom 20. Mai 2008 an Herrn Patrick Schertenleib, Abt. Soziales, Ingenbohl, betr. 
nochmaliger Fristverlängerung infolge der Umtriebe bezüglich der defekten Waschma
schine, Beleg 18 

- Kopie Empfangsschein für geleistete WasdiniascMnen-Ratenzahlung vom 23.6.08 

Für Ihre Kenntnisnahme/Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen erwähnt 
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Textfeld
Ein Aufwand - später wird ein dubioser neuer juristischer Sachbearbeiter mit Kürzel "ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst ein total unfaires Urteil ausarbeiten, welches vom behördenschützenden, immer wieder politisch urteilenden Schwyzer Verwaltungsgericht noch gedeckt wird! 




